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Migration und 
Flüchtlinge



Aufbau/Organisation

Ausländerwesen mit 
Fachkräfteeinwanderung

Asyl- und Flüchtlings- 
wesen  EU und Ausgabe



Key Numbers
Migration und Flüchtlinge

18.338 
EU-Staats-

angehörige

24.907 
Drittstaatsangehörige 

Ausländer:innen

43.245
Ausländer:innen



Ukrainische Staatsangehörige

§ 24 AufenthG

2.626 ukrainische Staatsangehörige 
in Pforzheim

Stand: 01.10.2025



Deutsche Staatsangehörigkeit

Einbürgerung?

Anfragen zur deutschen Staatsbürgerschaft an:

AfoeO.Staatswesen@pforzheim.de

07231 39-2689

mailto:AfoeO.Staatswesen@pforzheim.de


Sozialleistungen / Wohngeld / Integrationskurse 
etc. 

Sozialleistungen

Anfragen an:

Jobcenter@pforzheim.de

07231 39-4100

mailto:Jobcenter@pforzheim.de


Hinweis

Die folgenden Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Erteilung der 
folgenden Titel. 

Maßgeblich sind die jeweils aktuellen gesetzlichen Regelungen und Voraussetzungen.

Zur Prüfung einer Aufenthaltserlaubnis kann es notwendig sein, dass weitere Unterlagen und 
Dokumente angefordert werden müssen.



Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG

Erwerbstätigkeit erlaubt 
ab Erhalt einer 
Fiktionsbescheinigung

Aktuelle eAt‘s gültig 
bis 04. März 2026

UkraineAufenthFGV → keine 
Ausstellung einer neuen Karte (eAt)

Ausnahme: Änderung der Namensschreibweise auf neuem Pass / Ergänzung Titel (Dr.)



Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG

Wohnsitzauflage

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 24 AufenthG

Wohnsitzauflage für 
3 Jahre

Antrag

Lebensunterhalt 
gesichert

Integrationskurs o.ä.

Kernfamilie lebt an 
anderem Ort



Aufenthalts-
perspektiven für 
vorübergehend 
Schutzberechtigte 
aus der Ukraine 

Darstellung: wissenschaftlicher 
Stab des SVR/Deniz Keskin

4. März 2027



Ein Vergleich:
§ 24 AufenthG vs. 
Erwerbsaufenthaltstitel



§ 24 AufenthG
§ 24 AufenthG
§ 24 AufenthG
§ 24 AufenthG
§ 24 AufenthG

• „keine 
Erteilungsvoraussetzungen“

• Erwerbstätigkeit 
uneingeschränkt erlaubt

• Wohnsitzauflage



Sonstige
Aufenthaltserlaubnis
Sonstige
Aufenthaltserlaubnis
Sonstige
Aufenthaltserlaubnis

• verschiedene 
Erteilungsvoraussetzungen (Sicherung 
des Lebensunterhalts, 
Sprachkenntnisse, etc.)

• Erwerbstätigkeit ggf. nur bei 
bestimmten Arbeitgebern erlaubt

• keine Wohnsitzauflage



Paragraphenwechsel

Begriffe

Qualifizierte Beschäftigung: liegt gem. § 2 Abs. 12b 
AufenthG vor, wenn zu ihrer Ausübung 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
erforderlich sind, die in einem Studium oder einer 
qualifizierten Berufsausbildung erworben 
werden.

Qualifizierte Berufsausbildung: liegt vor, wenn es 
sich um eine Berufsausbildung in einem staatlich 
anerkannten oder vergleichbar geregelten 
Ausbildungsberuf handelt, für den nach bundes- 
oder landesrechtlichen Vorschriften eine 
Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren 
festgelegt ist, vgl. § 2 Abs. 12a AufenthG.



Paragraphenwechsel

§ 16a AufenthG - Aufenthaltserlaubnis 
zum Zweck einer Berufsausbildung

✓ qualifizierte Berufsausbildung
✓ Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit

Vo
ra

us
se

tz
un

g 

→ Erteilung für die Dauer der Ausbildung
→ zusätzliche Beschäftigung von bis zu 20h / Woche erlaubt



Paragraphenwechsel

✓ siehe Checkliste

§ 16d AufenthG i.V.m. § 2a BeschV - 
Anerkennungspartnerschaft (Anerkennung einer im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikation mit begleitender Ausübung 
einer qualifizierten Beschäftigung)



Checkliste für Aufenthaltserlaubnis gem. § 16d Abs. 3 AufenthG i.V.m. § 2a BeschV

✓ ausl. Berufsqualifikation mit mind. zweijähriger Ausbildungsdauer, die von dem Staat, in dem sie erworben wurde, staatlich 
anerkannt ist oder Hochschulabschluss, der von dem Staat, in dem er erworben wurde, staatlich anerkannt ist 

     (Bestätigung Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen muss in beiden Fällen vorliegen)

✓  Erklärung des Arbeitnehmers, die Anerkennung seiner im Ausland erworbenen Berufsqualifikation bei der zuständigen 
inländischen Anerkennungsstelle anzustoßen

✓  Erklärung des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer die von der inländischen zuständigen Anerkennungsstelle festgestellten 
Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zu ermöglichen

✓  Arbeitgeber muss für eine Ausbildung oder Nachqualifizierung geeignet sein

✓  Qualifizierte Beschäftigung (ggf. Ausnahme gem. § 16d Abs. 3 Satz 2 und 3 AufenthG)

✓  konkretes Arbeitsplatzangebot für qualifizierte Beschäftigung

✓  Deutschsprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau A2

✓  Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit



Paragraphenwechsel

§ 16f AufenthG - Aufenthaltserlaubnis zur 
Teilnahme an Sprachkursen 

✓ Teilnahme an einem Intensivsprachkurs (mind. 
18 Unterrichtsstunden, täglich)
✓ Lebensunterhalt gesichert (VE ausreichend)Vo

ra
us

se
tz

un
g 

→ Erteilung für max. 12 Monate
→ Beschäftigung von bis zu 20h / Woche erlaubt



Paragraphenwechsel

§ 18a AufenthG - Fachkräfte mit Berufsausbildung 
in qualifizierter Beschäftigung

✓ siehe Checkliste

Vo
ra

us
se

tz
un

g 



Checkliste für Aufenthaltserlaubnis gem. § 18a AufenthG 

✓  qualifizierte ausländische / inländische Berufsausbildung 

✓  Bescheid über die Anerkennung der ausländischen Berufsausbildung bzw. Abschlusszeugnis inländischen 
Berufsausbildung

✓  Bei reglementierten Berufen: Berufsausübungserlaubnis

✓  Arbeitsplatzzusage

✓  qualifizierte Beschäftigung

✓  Altersgruppe über 45 Jahren: 
       Arbeitsvertrag mit einem Bruttogehalt von mind. 55 % der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allg.  
       Rentenversicherung 2025: 4.427,50 € / 53.130,00 €

✓  Zustimmung Bundesagentur für Arbeit oder zustimmungsfrei nach § 9 BeschV    
  



Paragraphenwechsel

§ 18a AufenthG - Fachkräfte mit Berufsausbildung 
in qualifizierter Beschäftigung

✓ siehe Checkliste

Vo
ra

us
se

tz
un

g 

→ Beschäftigung nur bei auf der Aufenthaltserlaubnis 
genanntem Arbeitgeber



Paragraphenwechsel

§ 18b AufenthG - Fachkräfte mit akademischer 
Ausbildung in qualifizierter Beschäftigung

✓ siehe Checkliste

Vo
ra

us
se

tz
un

g 



Checkliste für Aufenthaltserlaubnis gem. § 18b AufenthG 

✓ Hochschulabschluss: abgeschlossenes Hochschulstudium → soweit der Hochschulabschluss nicht 
in Deutschland erworben wurde, muss der Abschluss anerkannt worden oder mit einem deutschen 
Hochschulabschluss vergleichbar sein (https://anabin.kmk.org/anabin.html)

✓  Bei reglementierten Berufen: Berufsausübungserlaubnis 

✓  Arbeitsplatzzusage 

✓  qualifizierte Beschäftigung

✓  Altersgruppe über 45 Jahren      
       Arbeitsvertrag mit einem Bruttogehalt von mind. 55 % der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der  
       allg. RV 2025: 4.427,50 €/ 53.130,00 €

✓  Zustimmung Bundesagentur für Arbeit oder zustimmungsfrei nach § 9 BeschV

https://anabin.kmk.org/anabin.html


Paragraphenwechsel

§ 18b AufenthG - Fachkräfte mit akademischer 
Ausbildung in qualifizierter Beschäftigung

✓ siehe Checkliste

Vo
ra

us
se

tz
un

g 

→ Beschäftigung nur bei auf der Aufenthaltserlaubnis 
genanntem Arbeitgeber



Paragraphenwechsel

§ 19c AufenthG i.V.m. § 6 BeschV - Aufenthaltserlaubnis für 
Personen mit anerkanntem Berufs- oder Hochschulabschluss 
sowie mind. 2-jähriger Berufserfahrung auf Niveau einer 
Fachkraft

✓ siehe Checkliste

Vo
ra

us
se

tz
un

g 



Checkliste für Aufenthaltserlaubnis gem. § 19c Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 6 BeschV

✓ qualifizierte Beschäftigung

✓ in letzten fünf Jahren einschlägige, mindestens zweijährige Berufserfahrung auf dem Niveau einer 
Fachkraft, die zur Ausübung geplanten Beschäftigung befähigt

✓ Berufsqualifikation mit mindestens zweijähriger Ausbildungsdauer

✓Mindestgehalt in Höhe von 45 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung 

  2025: 43.470 Euro brutto / Jahr bzw. 3.622,50 Euro brutto / Monat
       oder
       der Arbeitgeber i. S. d. §§ 3 und 5 Tarifvertragsgesetz (TVG) tarifgebunden ist und der Ausländer zu den 
       geltenden tariflichen Bedingungen beschäftigt wird

✓ Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit



Paragraphenwechsel

§ 19c AufenthG i.V.m. § 6 BeschV - Aufenthaltserlaubnis für 
Personen mit anerkanntem Berufs- oder Hochschulabschluss 
sowie mind. 2-jähriger Berufserfahrung auf Niveau einer 
Fachkraft

✓ siehe Checkliste

Vo
ra

us
se

tz
un

g 

→ Beschäftigung nur bei auf der Aufenthaltserlaubnis 
genanntem Arbeitgeber



Passpflicht  Ausstellung eines 
Reiseausweises für Ausländer

Ausstellung eines Reiseausweises für Ausländer nur 
bei Unzumutbarkeit der Passbeschaffung 

§ 3 Abs. 1 AufenthG → Einreise und Aufenthalt in 
Deutschland nur mit anerkanntem und gültigem Pass

Ableistung der Wehrpflicht ist keine 
Unzumutbarkeit, § 5 Abs. 2 Nr. 3 AufenthV



Niederlassungserlaubnis 
(unbefristeter Aufenthalt)

gemäß Nr. 26.4.3 AufenthG-VwV 
ausgeschlossen

ABER: nach Wechsel der AE wird 
Besitzzeit von § 24 AufenthG 
angerechnet



Integrationskurse

§ 44 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 AufenthG 

→ Berechtigung im Rahmen 
verfügbarer Kursplätze vom BAMF



Kontakt

Für Einzelfallfragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige 
Sachbearbeiterin.

Buchstaben A – L
Frau Yatsyna
07231 39 2086
lyudmyla.yatsyna@pforzheim.de

Buchstaben M -Z
Frau Baliura
07231 39 2775
yuliia.baliura@pforzheim.de



Integrationsmanagement 



✓

✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓

✓

✓



Sprach-
erwerb

Wohnen

Familie

Arbeit und 
Ausbildung

Gesellschaft
-liche 

Teilhabe

Gesundheit

Finanzen

Zukunfts-
perspektiven 

in 
Deutschland



Das IGM sieht sich auch als Schnittstelle zu Institutionen, Behörden und Regeldiensten. 

Jugend- und Sozialamt
Jobcenter
Agentur für Arbeit
Regeldienste
Kursträger
Ehrenamtliche Vereine
Vermieter*innen
Familienzentren
Arbeitgeber*innen

Ziel-
gruppe

I
G
M



Kontaktliste
Team Ost

Team Nord



Team 
Süd/Südwest

Team Südost

Team West



Team Innenstadt

Team Ukraine



Mit freundlicher Unterstützung durch

Website:
https://www.pforzheim-
integriert.de/angebote/integration/integrationsmanagement.html
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